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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
von DESSINA e.U - B2B (zwischen Unternehmern) 
 

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
a. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und 

künftigen Verträge zwischen dem Auftraggeber (mit der Eigenschaft als Unternehmer) 
und DESSINA e.U by Nina Eßl B.Sc Verträge werden nur auf Basis dieser AGB akzeptiert. 

b. Abweichungen von diesen Bedingungen und insbesondere auch Bedingungen des 
Auftraggebers gelten nur, wenn sie von DESSINA e.U ausdrücklich und schriftlich 
anerkannt und bestätigt werden. 

 

2. Angebot von DESSINA e.U 
a. Die Angebote von DESSINA e.U sind, sofern nichts anderes angegeben ist, freibleibend und 

zwar hinsichtlich aller angegebenen Daten und Informationen.  
b. Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.  
c. DESSINA e.U erstellt Reinzeichnungen von Planungen befugter Unternehmen (u.a 

Ingenieurbüros, Architekturbüros etc.) basierend auf deren Ideen, Konzepten und Skizzen.  
 

3. Auftragserteilung 
a. Art und Umfang der vereinbarten Leistung ergeben sich aus Vertrag, Vollmacht und diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
b. Sofern nichts Gegenteiliges im Einzelnen ausdrücklich vereinbart wird, werden Verträge 

zwischen DESSINA e.U und dem Auftraggeber in den Geschäftsräumlichkeiten von 
DESSINA e.U oder in den Geschäftsräumlichkeiten des Auftraggebers abgeschlossen. 
Zusätzlich können Verträge auch schriftlich per E-Mail oder Post zustande kommen (sofern 
beide Parteien zustimmen).   

c. DESSINA e.U kann zur Vertragserfüllung andere entsprechend Befugte heranziehen und 
diesen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers Aufträge erteilen. DESSINA e.U ist 
jedoch verpflichtet, den Auftraggeber von dieser Absicht schriftlich zu verständigen und 
dem Auftraggeber die Möglichkeit einzuräumen, dieser Auftragserteilung an einen Dritten 
binnen 10 Tagen zu widersprechen.  
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4. Rücktritt vom Vertrag 
a. Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur aus wichtigem Grund zulässig.  
b. Bei Verzug von DESSINA e.U mit einer Leistung ist ein Rücktritt des Auftraggebers erst 

nach Setzen einer angemessenen Nachfrist möglich; die Nachfrist ist schriftlich per E-Mail 
oder Post zu setzen. 

c. Im Falle eines Rücktritts ist der Auftraggeber verpflichtet, die bis zum Zeitpunkt des 
Rücktritts erbrachten Leistungen entgeltlich zu begleichen.   
 

5. Eigentumsvorbehalt 
a. Alle Reinzeichnungen werden unter Eigentumsvorbehalt übergeben und bleiben bis zur 

vollständigen Bezahlung das Eigentum von DESSINA e.U. Im Verzugsfall ist jederzeit eine 
Rücknahme berechtigt. 
 

6. Honorar, Leistungsumfang  
a. Sämtliche Kostenvoranschläge und Rechnungen sind in EURO zzgl. der gesetzlichen 

Umsatzsteuer erstellt.  
b. Die Kompensation mit allfälligen Gegenforderungen, ist grundsätzlich unzulässig. 
c. Sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart ist, hat die Zahlung ohne Abzüge 

binnen 14 Tagen ab Rechnungslegung auf das von DESSINA e.U genannte Konto einer 
Bank mit inländischer Niederlassung zu erfolgen. Im Fall des Zahlungsverzuges sind Zinsen 
in Höhe von 9,2 % per anno über dem Basiszinssatz der EZB zuzüglich Mahnspesen zu 
entrichten. 
 

7. Erfüllungsort 
Erfüllungsort für alle Büroleistungen ist der Sitz von DESSINA e.U.  
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8. Geheimhaltung, Marketingzwecke 
a. DESSINA e.U ist zur Geheimhaltung aller vom Auftraggeber erteilten Informationen 

verpflichtet.  
b. Während der Durchführung des Auftrages ist DESSINA e.U berechtigt, das 

vertragsgegenständliche Werk gänzlich oder teilweise jederzeit für Werbezwecken zu 
veröffentlichen, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist.  

c. Bei erfolgreicher Umsetzung und Ausführung der Projekte durch den Auftraggeber, hat 
DESSINA e.U durch die Mitwirkung die Erlaubnis, Fotos bzw. Videos von den Projekten 
aufzunehmen und diese für Werbe- und Marketingzwecke zu veröffentlichen. Dabei sind 
namentliche Erwähnungen der Endkunden (Projektgeber) nur mit schriftlicher 
Genehmigung erlaubt. 

d. Fungiert DESSINA e.U im Hintergrund der Projektaufgaben, so hat der Auftraggeber 
keinerlei Verpflichtungen, das dritte Unternehmen (DESSINA e.U) zu erwähnen. Tritt 
DESSINA e.U jedoch mit dem Endkunden (Projektgeber) direkt in Kontakt, so hat DESSINA 
e.U die Erlaubnis als eigenständiges Unternehmen aufzutreten. Bei Veröffentlichung von 
Projektfotos und/oder Videos ist somit bei Letzterem folgender Vermerk verbindlich:  
Design & Visualisierung: DESSINA e.U by Nina Eßl B.Sc 
 
 

9. Haftungsausschluss 
a. DESSINA e.U haftet nicht für fehlerhafte Maßangaben oder Reinzeichnungen. Der 

Auftraggeber verpflichtet sich zur Kontrolle der erstellten Reinzeichnungen und 
Leistungen. Er haftet somit selbst bei fehlerhaften Planungen, Angaben oder Zeichnungen.  
 
 

10. Rechtswahl & Gerichtsstand 
a. Für Verträge zwischen dem Auftraggeber und DESSINA e.U kommt ausschließlich 

österreichisches Recht zur Anwendung. 
b. Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem 

Vertragsabschluss mit DESSINA e.U einschließlich der Frage des gültigen 
Zustandekommens, des Bestandes oder Nichtbestandes und einer allfälligen Anfechtung 
dieses Vertrags ist ausschließlich das für den Standort von DESSINA e.U sachlich und örtlich 
zuständige Gericht zuständig (= Bezirksgericht 5700 Zell am See). 


